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1 Ausgangslage 

Die Gemeinde Langnau am Albis plant die Erweiterung der Schulanlage Im Widmer auf dem 

Grundstück Kat.-Nr. 4586 mit dem Neubau einer Sporthalle. Der Neubau soll angrenzend an 

die heutige Widmerstrasse erstellt werden. Entlang der Widmerstrasse verlaufen die rechts-

kräftigen kommunalen Verkehrsbaulinien RRB Nr. 1757/1969. Eine Überstellung der Verkehrs-

baulinien mit einem Neubau widerspricht § 99 des Planungs- und Baugesetzes (PBG). Für die 

weitere Planung ist daher eine Revision der Baulinien erforderlich.  

Als Basis für die Baulinienrevision hat der Gemeinderat am 6. Februar 2024 beschlossen, die 

Widmerstrasse im östlichen Abschnitt zu entwidmen. Dies macht die vorhandenen Baulinien 

obsolet. Die Gemeinde entschied sich in Folge die Baulinien gemäss § 96 ff. i.V.m. § 108 PBG 

aufzuheben.  

 

 
Abb. 1. Neuparzellierung mit Siegerprojekt; Landis AG 
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2 Grundlagen 

■ ÖREB Kataster der Gemeinde Langnau am Albis 

■ Kommunaler Richtplan Verkehr 

■ Gemeindeordnung der Gemeinde Langnau am Albis vom 09.02.2020 

■ Zürcherisches Planungs- und Baugesetz (PBG) vom 07. Dezember 1975 

■ Merkblatt „Genehmigungsverfahren von kommunalen Verkehrsbaulinien“  

3 Kommunaler Richtplan Verkehr 

Im kommunalen Richtplan Verkehr der Gemeinde Langnau am Albis finden sich auf der Wid-

merstrasse keine relevanten Festlegungen, welche einer Aufhebung der Strasse sowie der Auf-

hebung der Baulinien entgegenstehen. 

Aktuell befindet sich die kommunale Richtplanung in der öffentlichen Auflage. Entlang der 

Widmerstrasse wird eine Fusswegverbindung ausgewiesen. Diese wird durch die Aufhebung 

der Baulinien nicht tangiert. 

  
Abb. 2. Ausschnitt kommunaler Richtplan Verkehr: Der betroffene Abschnitt der Widmerstrasse (roter Kreis) ist von keiner 

Festlegung betroffen. Westlich des Abschnittes ist eine Fusswegverbindung eingezeichnet. 
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4 Aufzuhebende Baulinien 

Bezeichnung  Verfügungsdatum Ersatzlose Aufhebung 

RRB Nr. 1757 / 1969 24. April 1969  24.04.1969 Ja, teilweise 

 

 
Abb. 3. Aufzuhebende und neu projektierte Abschnitte Verkehrsbaulinien 

Die Baulinien seitlich der Widmerstrasse werden von Osten bis zur neuen Strassenparzelle auf 

Höhe des Wendehammers aufgehoben. Eine neue Baulinie wird 3.50 m vom Wendehammer 

entfernt projektiert. Bei der Einmündung in die Breitwiesstrasse werden auch die beiden „Ein-

lenker“ aufgehoben. Stattdessen wird die Baulinienlücke entlang der Breitwiesstrasse geschlos-

sen. 

Entlang der Widmerstrasse wurden mit dem RRB Nr. 1757 / 1969 keine Niveaulinien festge-

setzt. Somit werden keine Niveaulinien tangiert. 
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5 Ablauf 

Die Gemeinde entschied sich die Baulinien gemäss § 96 ff. i.V.m. § 108 PBG aufzuheben. Ge-

mäss Merkblatt „Genehmigungsverfahren von kommunalen Verkehrsbaulinien“ erfolgt die 

Aufhebung der Verkehrsbaulinien in folgenden Planungsschritten: 

■ Einreichung Pläne und Bericht zur Vorprüfung beim Amt für Mobilität (via ePlanung) 

■ Festsetzung durch Gemeinderat 

■ Einreichung zur Genehmigung durch die Volkswirtschaftsdirektion (via ePlanung beim Amt 

für Mobilität und 2-fach) 

■ Publikation der Genehmigung der Volkswirtschaftsdirektion im amtlichen Publikationsor-

gan der Gemeinde Langnau am Albis und im kantonalen Amtsblatt, gleichzeitig Mitteilung 

(eingeschrieben) an die betroffenen Grundeigentümer – sofern nötig 

■ öffentliche Auflage der Plankopie mit den aufzuhebenden Abschnitten während 30 Tagen  

■ nach Einholung der Rechtskraftbescheinigung beim Baurekursgericht:  

▪ Publikation der Inkraftsetzung 

▪ Mitteilung an das Amt für Mobilität (unter Beilage Rechtskraftbescheinigung und Pub-

likation Inkraftsetzung) 

■ definitiver Eintrag der Aufhebungen auf den Originalplänen (soweit vorhanden) 

■ Rücksendung der Originalpläne an die Gemeinde mit dem Genehmigungsvermerk 

■ Weiterleitung einer Plansatz-Kopie an den Grundbuch-Geometer zur Nachführung der 

Amtlichen Vermessung 
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6 Zuständigkeit 

Gemäss Gemeindeordnung vom 9. Februar 2020 (in Kraft seit 01.01.2021) Art. 25 Abs. 2 Ziff. 8 

ist der Gemeinderat für die Genehmigung von Bau- und Niveaulinien zuständig. Somit wird 

ein Festsetzungsbeschluss durch den Gemeinderat benötigt. 

7 Grundeigentümerverzeichnis 

Von der Baulinienaufhebung, sowie der Neufestlegung sind nur Grundstücke betroffen, welche 

in Besitz der Gemeinde Langnau am Albis stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Katasternummer GrundeigentümerIn 

2982 Politische Gemeinde Langnau am Albis 

4586 Politische Gemeinde Langnau am Albis 

3833 Politische Gemeinde Langnau am Albis 
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Öffentlich einsehbar bis: 17.01.2028 
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Publizierende Stelle 
Gemeinde Langnau a.A. - Bauamt, Neue Dorfstrasse 14, 8135 Langnau am Albis

Aufhebung Verkehrsbaulinie Widmerstrasse, 
Bekanntmachung des Inkrafttretens, Langnau am 
Albis

Angaben zum Inhalt:  
Die ersatzlose Aufhebung der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 1757/1969 entlang der 
Widmerstrasse, Abschnitt Höflistrasse bis Breitwiesstrasse, wurde durch den 
Gemeinderat Langnau am Albis mit Beschluss Nr. 143 vom 18. Juni 2024 festgesetzt und 
von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich mit Verfügung Nr. 8523 vom 17. 
September 2024 genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts 
vom 14. November 2024 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Baulinienrevision ist 
damit in Kraft getreten. 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Langnau a.A. - Bauamt 
Neue Dorfstrasse 14  
8135 Langnau am Albis
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